
Verfahrensablauf nach dem TVG 

 

Handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung 

(§ 2 TVG) 

Ist die Veranstaltung vom TVG ausgenommen? 

(§ 1 TVG) 
Kein Handlungsbedarf 

nein ja 

ja 

Kein 

Handlungsbedarf 

nein 

Ist die Veranstaltung anmeldepflichtig? 

(§ 4 TVG) 

ja nein 

Eventuell Vorschreibung von Maßnahmen mit 

Bescheid (§ 8 TVG), ansonsten kein 

Handlungsbedarf 

Veranstalter hat die Veranstaltung anzumelden 

(§ 6 TVG) 

Mehr als 1500 Besucher oder Teilnehmer 

– Großveranstaltung (§ 6a TVG) 

Vorlage eines sicherheits- und 

rettungstechnischen Konzeptes  

Stellungnahme Sicherheitsbehörde I. 

Instanz und eventuell Feuerwehr   

Bescheid (§ 7 TVG) – eventuell mit 

Vorschreibungen (§ 8 TVG) 

Sind Vorschreibungen/Auflagen 

notwendig? (§ 8 u. § 3 TVG) 

Bescheid mit Auflagen 

(§ 7 u. § 8 TVG) 
Bescheid (§ 7 TVG) 

ja nein 


